
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Arbeitsprozessvollmacht 

 
 
Den Rechtsanwälten 
 

Dr. Brunner & Partner 
 

wird in der Arbeitssache 
 
 
 
 
wegen:  
 
 
Prozessvollmacht gemäß §§ 81 ff. ZPO erteilt. 
 
Die Vollmacht erstreckt sich insb. auf die 
 
1. Erledigung der Angelegenheit durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis. 

2. Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insb. des Streitgegenstandes 
und der vom Gegner, von der Justizkasse oder von anderen zu erstattenden Kosten. 

3. Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte und Willenserklärungen (z.B. Kündigungen). 

4. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf Andere. 

5. Vertretung im Konkurs-, Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des 
Gegners und in Freigabeprozessen sowie als Nebenkläger. 

6. Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln 
sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme von Widerklagen. 

 

Ich wurde gemäß § 12 Arbeitsgerichtsgesetz darüber belehrt, dass in der ersten 
Instanz die Rechtsanwaltskosten vom Gegner nicht erstattet werden, auch im Fall 
des Obsiegens. 
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Hinweis nach § 49 b V. BRAO: 
 

 

 

Die Abrechnung des Mandates erfolgt nach Gegenstandswert. 
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